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Verrnerk:

Beschluss - (siehe Anlaqe\ -

,,Die Kon ferenzder Justizministerinnen und -minister bittet die Bundesministerin der Justiz, zu
prüfen, ob es nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung familienrechtlicher Entscheidun-

gen des Bundesverfassungsgerichts vom 13. Dezember 2003 notwendig ist, nicht miteinander

verheirateten Eltern, die sich nach dem 1. Juli 1998 getrennt haben, ein gerichtlich begiündetes

gemeinsames Sorgerecht zu schaffen, wenn sie länge re Zeit in häuslicher Gemeinschaft mit

dem Kind gelöbt haben und es dem Kindeswohl dient."

Handlunqsbedarf:

Aus dem JuMiKo-Beschluss ergibt sich für BMJ kein Handlungsbedarf, der über die' in der

nsweis e zt)r Umsetzung des Ur-DB bei Frau Ministerin am 12.01.04 festgelegte Vorgeher

teils des BVerfG vom 29.01.03 hinausgeht.

lm Urteil des BVerfG vom 29.0L2003 hatdas Gericht (1 BvL 2}/gg,1 BvR 933/0l)die

geltende gesetzliche Regelung zum Sorgerecht nicht miteinander verheirateter Eltern

($ 1626a BGB) im Wesentlichen für verfassungskonform erklärt, den Gesetzgeber allerdings

verpfl ichtet, die tatsächliche Entwicklung zu'beobachten und zu prüfen, ob die gesetzlichen

Annahmen auch vor der Wirklichkeit Bestand haben. Frau Ministerin hat entschieden, der-

zeit keine empirische Untersuchung zur Erfüllung dieses Auftrags durchzuführen. Viel-

mehr soll eine (erste) Einschätzung des gesetzgeberischen Handlungsbedarfs mittels Ab-

gleich der Rechtsentwicklung in den EU-Mitgliedstaaten, der Positionieiung der Bundeslän-

der sowie einer von der SPD-Fr:aktion betriebenen Experten-Anhörung gewonnen werden.

Sollte der Gesetzgeber aufgrund dieser Einschätzung tätig werden,'müsste der auf die Ü-

berprüfung der Annahmen der geltenden Regelung gerichtete Auftrag des BVerfG nicht mehr

erfüllt werden.

Der JuMiKo-Beschluss verlangt ebenfalls nicht die Durchführung einer empirischen Untersu-

chung. Vielmehr wird einer ersten Einschätzung zum gesetzgeberischen Handlungsbedarf

ein weiterer Aspekt hinzugefügt, ats durch das ,,Gesetz zur Urnsetzung familienrechtl icher

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts" - entsprechend einem weiteren Auftrag

des BVerfG in o.g. Urteil - zum 31.12.2003 eine Übergangsregelung für Eltern eingeführt

wurde, die mit ihrem nichtehetichen Kind zusammengelebt, sich aber noch vor Inkrafttreten

des Kindschaftsrechtsreformgesetzes am 01 .07.1998 getrennt haben (,,Alt-Fälle"), und sich
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_daher die Frage der Gleichbehandlung zu den Eltern, die sich erst nach dem 01.07.1998

getrennt haben (,,Neu-Fälle'), neu stellen könnte.

Die Kernvorschrift der mit o.g. Gesetz vom 18.12.2003 (BGBI. | 2547) geschaffenen Über-

gangsregelung fiir ,,Alt-Fälte", an der sich auch der JuMiKo-Beschluss orientiert, lautet

(Artikel224 $ 2 Abs. 3 EGBGB):

,,Haben nicht miteinander verhekatete Eltern längere Teit in häuslicher Gemeinschaft gemeiniam die
elterliche Verantwortung für ihr Kind getragen und sich vor dem 1. Juli '1998 getrennt, hat das Famili-
engericht auf Antrag eines Elternteils die Sorgeerklärung des anderen Elternteils nach $ 1626a Abs. 1
Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu ersetzen, werin die gemeinsame elterliche Sorge dem Kin- .

deswoh|dient 'EingemeinsamesTragendere|ter| ichenV€rantwortungtiber|ängereZeit | iegtinder

Regel vor, wenn die Eltern mindestens sechs Monate ohne Ünterbrechung mit dem Kind zusammen-
oelebt haben."

3. Beabsichtiqtes weiteres Vorgehen:

Entsprechend der DB bei Frau Ministerin soll nach der Sommerpause die von der

SPD-Fraktion betriebene Experten-Anhörung stattfinden (Vorbereitungen laufen). De-

ren Ergebnisse werden die Frage nach dem gesetzgeberischen Handlungsbedarf neu

befeuchten.
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wieder vorlegen.
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